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Die Vorlesung beschäftigt sich mit der Aussage Bernhard Buebs und Ulrich Hermanns über die Rolle der Disziplin und mit dem Erziehungsbegriff der Aufklärung nach Immanuel Kant.

Ausgangspunkt sind die Thesen des Disziplinproblems Buebs und Hermanns, welche aus den Texten „Lob der Disziplin, Lob der Ermutigung“ (Ulrich Herrmann, 2007) und „Zur Wiederentdeckung der Disziplin“ ( Bernhard Bueb, 2007) deutlich werden sollen.

1) Was verstehen diese beiden Autoren (Bueb und Hermann) unter Disziplin? Was fordern sie und was muss ihnen zu Folge getan werden?

Bueb versteht unter Disziplin eine Art Unterordnung durch einen äußeren Zwang zu Gunsten eines höheren Zwecks. Dieser höhere Zweck sei z.B. die Integration des Heranwachsenden in die Gesellschaft. Er sagt, man müsse eigene Triebe und Wünsche zügeln und so Selbstdisziplin finden.

Bueb geht davon aus, dass es von der Fremddisziplin zur Selbstdisziplin komme. Er fordert, dass diese Disziplin wieder selbstverständlich werde und gelte. Für ihn seien Disziplin (vor allem die Selbstdisziplin) und Autorität Grundausstattungen für die Erziehung und des gesellschaftliche Zusammenlebens. Nach Bueb sollen so auch Pädagogen und Erzieher kontrollieren, konsequent Belohnungen und Bestrafungen durchsetzen und durch Rituale an Disziplin gewöhnen. Zusätzlich sollen Verhaltensstandards durchgesetzt werden.

Hermann unterscheidet zunächst einmal zwischen positiver und negativer Disziplin. Als positiv versteht er die Selbstdisziplin, d.h., dass  das Kind (der/die Heranwachsende) selbst das verinnerlicht hat, was es tun muss. Er/sie handele nicht nur, da es andere  für richtig hielten, sondern weil er/sie es selbst als richtig empfinde.

Die negative Disziplin bezeichnet Hermann als puren Zwang, welcher ohne Einsicht der Heranwachsenden geschähe.

Er fordert genau wie Bueb Disziplin und Autorität, allerdings müssten diese sich rechtfertigen. Disziplin und Autorität müssten in Frage gestellt werden dürfen und sie müssten sich gut begründen, um Anerkennung zu finden.

Im Gegensatz zu Bueb nimmt Hermann als Grundvoraussetzung die Zuversicht auf das Gelingen.

Es soll ermutigt und Freiräume für Selbstständigkeit gewährt werden, um zur Selbstdisziplin zu finden. Man solle ethische Anforderungen spüren lassen und von Gewöhnung über Beratung zur Einsicht führen.

2) Was versteht Immanuel Kant nun unter Erziehung, wie ist diese Theorie in den historischen Kontext einzuordnen und wie lässt sie sich mit dem Disziplinproblem verbinden?

Der zeitliche Hintergrund, in welchem Kant seine Erziehungstheorie aufstellte, war die Epoche der Aufklärung.

In dieser Epoche fand eine Ablösung des Bürgertums von der Obrigkeit statt, man vertraute auf seine Fähigkeiten, auf die menschliche Vernunft und die Bedienung seines eigenen Verstandes.

 So lautet auch die Ausgangsthese Kants: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. […] Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! […]“  (Kant, 1784/2001, S. 39)

Die Epoche der Aufklärung liegt im 18. Jahrhundert, welches auch als „Pädagogisches Jahrhundert“ bezeichnet wird. Die Kindheit wird hier als eine eigene Lebensphase betrachtet, die nun in dem Mittelpunkt gerückte bürgerliche Kleinfamilie bietet den Kindern einen Schonraum. Die Kinder werden als etwas Besonderes wahrgenommen. (Siehe auch Philippe Ariés, 1975 „Geschichte der Kindheit“)

Was versteht Kant nun  genau unter Erziehung?

Er ist der Meinung, dass der Mensch nur durch Erziehung zum Menschen werden kann und das dazu eine sogenannte „judiziöse Pädagogik“ notwendig ist. Es muss ein Erziehen stattfinden, welches zukunftsorientiert sei, sodass ein besserer Zustand der Menschen möglich sei. Dieser bessere Zustand ist das Ziel Kants. Er geht davon aus, dass das Potenzial/Anlagen zum besseren Menschen in jedem von uns liegt, nur durch Erziehung wird es entfaltet. Der Mensch werde durch Erziehung zum Menschen.

Man kann dieses „Bessere“ auch als die Vervollkommnung des Menschen bezeichnen. Um dahin zu gelangen müsse der Mensch erzogen werden. Dieses Erziehen sei eine Kunst, welche man planvoll erlernen und ausüben müsse => judiziöse Pädagogik.

Die vier Aufgaben dieser judiziösen Pädagogik seien: 

· Zivilisierung

· Moralisierung

· Kultivierung

· Disziplinierung

Nach Kant sei die Disziplinierung eben der Punkt der uns von den Tieren unterscheide, das bedeutet das eben tierische Triebe vermieden werden sollen und so der Mensch zum Mensch wird und sich vom Tier abhebe (die Änderung von Tierheit zur Menschheit).

Als Kultivierung kann man die Erschließung der Bildungswelt bezeichnen. Bildungsinhalte werden verstandesmäßig aufbereitet und der/die zu Erziehende solle Einsicht in die Kulturwelt gewinnen. Sie ziele darüber hinaus auf die Erschließung eines kulturbezogenen persönlichen Normhorizontes ab. In der Konstitution individueller Normen werde der/ die zu Erziehende zu einem frei handelnden Wesen. Kultivierung stehe im Dienste der Selbstentdeckung des zu Erziehenden durch die Auseinandersetzung mit der Kultur.

Als  Zivilisierung könne man z.B.  Manieren bezeichnen, eine gewisse

Artigkeit im Umgang mit anderen Menschen (Eingliederung in die Gesellschaft). Der/die zu Erziehende  nehme soziale Werte und deren Imperative bewusst an (soziale Integration) .

Die Aufgabe der Moralisierung ist im 18. Jahrhundert noch nicht erfüllt. Es ginge nämlich, laut Kant, nicht nur darum, sich soziale Verhaltensweisen anzueignen, sondern vor allem gute 

Zwecke zu erfüllen. Als Gute Zwecke bezeichnet er die Dinge, die jedermanns Zwecke sein könnten und denen auch jeder zustimmen würde. (siehe Kant: „Der Kategorische Imperativ“)

Als erläuternes Beispiel kann man hier das Sprichwort: „Was du nicht willst was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu“, verwenden.

Der/ die zu Erziehende solle also die Prinzipien, die moralisch richtig sind erkennen, bzw. verinnerlichen. Um dem Kind diese wichtige Einsicht zu verdeutlichen, sind, nach Kant, zwei Prinzipien wichtig und unverzichtbar: Der Zwang und die Freiheit.

Die Vereinigung dieser beiden  sei nach Kant, das größte Problem in der Erziehung. Der Zwang sei nur unter bestimmten Vorraussetzungen erlaubt, nämlich wenn

das Kind noch nicht selbst urteilen könne und sich eventuell Schaden zufügen würde. In bestimmten Maße sei der Zwang auch nötig um die Schwierigkeiten kennen zu lernen, welche die zukünftige Freiheit und Selbsterhaltung mit sich bringe. 
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